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gliedstaaten an die Verfügbarkeit des Handbuchs zur innerstaatlichen Umsetzung des humanitären Völker-
rechts;

12. begrüßt außerdem die wachsende Zahl nationaler Kommissionen oder Ausschüsse zur Umsetzung
des humanitären Völkerrechts und ihre Tätigkeiten zur Förderung der Übernahme der Verträge des humani-
tären Völkerrechts in innerstaatliches Recht und zur Verbreitung der Regeln des humanitären Völkerrechts;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung aus-
gehend von den seitens der Mitgliedstaaten und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz eingegange-
nen Informationen einen Bericht über den Stand der Zusatzprotokolle über den Schutz der Opfer bewaffneter
Konflikte sowie über die Maßnahmen vorzulegen, die zur Stärkung des bestehenden humanitären Völker-
rechts ergriffen wurden, unter anderem im Hinblick auf seine Verbreitung und seine vollinhaltliche Umset-
zung auf nationaler Ebene;

14. ermutigt die Mitgliedstaaten und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, bei der Übermitt-
lung von Informationen an den Generalsekretär den Schwerpunkt auf neue Entwicklungen und Aktivitäten
während des Berichtszeitraums zu legen;

15. ermutigt die Mitgliedstaaten, zu erkunden, wie die Vorlage von Informationen für künftige Be-
richte des Generalsekretärs erleichtert werden kann, und in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob die Ver-
wendung eines Fragebogens zweckmäßig wäre, den die Mitgliedstaaten mit Unterstützung des Internationa-
len Komitees vom Roten Kreuz und gegebenenfalls in Absprache mit dem Sekretariat entwerfen und der der
Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung vorgelegt wird;

16. beschließt, den Punkt „Stand der Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen von 1949 über den
Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 67/94

Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 14. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/469, Ziff. 7)66.

67/94. Prüfung wirksamer Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Vertreter

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs67,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, freundschaftliche Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen
den Staaten zu entwickeln und zu festigen,

überzeugt, dass die Achtung der Grundsätze und Regeln des Völkerrechts für die diplomatischen und
konsularischen Beziehungen eine Grundvoraussetzung für die normale Gestaltung der Beziehungen zwi-
schen den Staaten und für die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen
ist,

bestürzt über die neuen und wiederkehrenden Gewalthandlungen, die an diplomatischen und konsulari-
schen Vertretern sowie an Vertretern internationaler zwischenstaatlicher Organisationen und Bediensteten
dieser Organisationen verübt werden und die unschuldige Menschenleben gefährden oder fordern und die
normale Tätigkeit dieser Vertreter und Bediensteten schwer behindern,

66 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Albanien, Australien, Belgien, Bul-
garien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Ghana, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kanada, Litauen,
Luxemburg, Malta, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Peru, Polen, Portugal, Republik Moldau,
Rumänien, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
67 A/67/126 und Add.1.
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mit dem Ausdruck ihres Mitgefühls für die Opfer dieser rechtswidrigen Handlungen,

besorgt über die Nichtachtung der Unverletzlichkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretun-
gen und Vertreter,

unter Hinweis darauf, dass alle Personen, die Vorrechte und Immunitäten genießen, unbeschadet dieser
Vorrechte und Immunitäten verpflichtet sind, die Gesetze und sonstigen Vorschriften des Empfangsstaats zu
achten,

sowie unter Hinweis darauf, dass diplomatische und konsularische Räumlichkeiten nicht in einer Weise
benutzt werden dürfen, die mit den Aufgaben der diplomatischen oder konsularischen Vertretungen unver-
einbar ist,

nachdrücklich darauf hinweisend, dass die Staaten die Pflicht haben, rasch alle geeigneten und nach
dem Völkerrecht erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der diplomatischen und konsularischen Vertretun-
gen und Vertreter sowie der Vertretungen und Vertreter bei internationalen zwischenstaatlichen Organisatio-
nen und der Bediensteten dieser Organisationen zu ergreifen, auch Maßnahmen präventiver Art, und die Tä-
ter vor Gericht zu bringen,

unter Begrüßung der diesbezüglichen Maßnahmen, welche die Staaten gemäß ihren internationalen
Verpflichtungen bereits ergriffen haben,

in der Überzeugung, dass die Rolle der Vereinten Nationen, zu der auch die mit Resolution 35/168 der
Generalversammlung vom 15. Dezember 1980 eingeführten und in späteren Versammlungsresolutionen wei-
ter ausgeführten Berichtsverfahren gehören, wichtig ist für die Förderung der Bemühungen um die Verbes-
serung des Schutzes und der Sicherheit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Vertreter,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs67;

2. verurteilt entschieden die Gewalthandlungen gegen diplomatische und konsularische Vertretun-
gen und Vertreter sowie gegen Vertretungen und Vertreter bei internationalen zwischenstaatlichen Organisa-
tionen und gegen Bedienstete dieser Organisationen und betont, dass es für solche Handlungen niemals eine
Rechtfertigung geben kann;

3. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die anwendbaren Grundsätze und Regeln des Völkerrechts
für die diplomatischen und konsularischen Beziehungen genau zu beachten, anzuwenden und durchzusetzen,
auch während eines bewaffneten Konflikts, und entsprechend ihren internationalen Verpflichtungen insbe-
sondere den Schutz und die Sicherheit der in Ziffer 2 genannten Vertretungen, Vertreter und Bediensteten zu
gewährleisten, die sich von Amts wegen in ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten aufhalten, und ins-
besondere auch praktische Maßnahmen zu ergreifen, um in ihrem Hoheitsgebiet rechtswidrige Tätigkeiten
von Personen, Gruppen und Organisationen zu verhindern und zu verbieten, die zur Begehung von Handlun-
gen gegen die Sicherheit dieser Vertretungen, Vertreter und Bediensteten ermutigen, dazu anstiften, diese or-
ganisieren oder durchführen;

4. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, auf nationaler und internationaler Ebene alle ge-
eigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Gewalthandlungen gegen die in Ziffer 2 genannten Vertretungen,
Vertreter und Bediensteten zu verhindern, auch während eines bewaffneten Konflikts, und gegebenenfalls
unter Mitwirkung der Vereinten Nationen sicherzustellen, dass diese Handlungen umfassend untersucht wer-
den, damit die Täter vor Gericht gebracht werden;

5. empfiehlt den Staaten, unter anderem im Rahmen von Kontakten zwischen den diplomatischen
und konsularischen Vertretungen und dem Empfangsstaat eng zusammenzuarbeiten, was praktische Maß-
nahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit diplomatischer und konsularischer Vertretungen
und Vertreter, einschließlich Maßnahmen präventiver Art, sowie den raschen Austausch von Informationen
über die Umstände betrifft, unter denen sich alle schwerwiegenden diesbezüglichen Verstöße ereignet haben;

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, im Einklang mit dem Völkerrecht auf nationaler und inter-
nationaler Ebene alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um jeden Missbrauch diplomatischer oder konsu-
larischer Vorrechte und Immunitäten zu verhindern, insbesondere schweren Missbrauch, namentlich in Ver-
bindung mit Gewalthandlungen;
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7. empfiehlt den Staaten, eng mit dem Staat zusammenzuarbeiten, in dessen Hoheitsgebiet es mögli-
cherweise zum Missbrauch diplomatischer oder konsularischer Vorrechte und Immunitäten gekommen ist,
insbesondere auch indem sie Informationen austauschen und seinen Justizbehörden Unterstützung gewähren,
damit die Täter vor Gericht gebracht werden;

8. fordert die Staaten, die den Übereinkünften, die sich auf den Schutz und die Sicherheit der diplo-
matischen und konsularischen Vertretungen und Vertreter beziehen, noch nicht beigetreten sind, auf, dies zu
erwägen;

9. fordert die Staaten auf, im Falle einer Streitigkeit im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen ih-
re internationalen Verpflichtungen betreffend den Schutz der Vertretungen beziehungsweise die Sicherheit
der in Ziffer 2 genannten Vertreter und Bediensteten von den für eine friedliche Streitbeilegung zur Verfü-
gung stehenden Mitteln Gebrauch zu machen, einschließlich der Guten Dienste des Generalsekretärs, und er-
sucht den Generalsekretär, soweit ihm dies angebracht erscheint, den unmittelbar betroffenen Staaten seine
Guten Dienste anzubieten;

10. richtet die nachdrückliche Aufforderung an

a) alle Staaten, dem Generalsekretär in knapper Form, rasch und im Einklang mit den von ihm er-
stellten Leitlinien68 über schwere Verstöße gegen den Schutz und die Sicherheit der diplomatischen und kon-
sularischen Vertretungen und Vertreter sowie der Vertretungen und Vertreter mit diplomatischem Status bei
internationalen zwischenstaatlichen Organisationen Bericht zu erstatten;

b) den Staat, in dem der Verstoß erfolgte, und, soweit möglich, den Staat, in dem sich der Tatver-
dächtige aufhält, dem Generalsekretär in knapper Form, rasch und im Einklang mit den von ihm erstellten
Leitlinien über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die ergriffen wurden, um den Täter vor Gericht zu stel-
len, und schließlich im Einklang mit seinen Rechtsvorschriften den Ausgang des Verfahrens gegen den Täter
bekanntzugeben sowie über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die ergriffen wurden, um zu verhindern,
dass sich derartige Verstöße wiederholen;

11. ersucht den Generalsekretär,

a) allen Staaten unverzüglich ein Rundschreiben zukommen zu lassen, das sie an das Ersuchen in
Ziffer 10 erinnert;

b) die ihm gemäß Ziffer 10 vorgelegten Berichte nach Erhalt an alle Staaten weiterzuleiten, sofern
der berichterstattende Staat nichts anderes beantragt;

c) wenn angebracht, die unmittelbar betroffenen Staaten auf die in Ziffer 10 vorgesehenen Berichts-
verfahren hinzuweisen, wenn gemäß Ziffer 10 a) ein schwerer Verstoß gemeldet wurde;

d) die Staaten, in denen solche Verstöße vorgekommen sind, zu ermahnen, wenn die Berichte gemäß
Ziffer 10 a) oder die Folgeberichte gemäß Ziffer 10 b) nicht innerhalb einer angemessenen Frist vorgelegt
wurden;

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Staaten in dem in Ziffer 11 a) genannten Rundschrei-
ben zu bitten, ihm ihre Auffassungen zu den Maßnahmen mitzuteilen, die zu ergreifen sind oder bereits er-
griffen wurden, um den Schutz und die Sicherheit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen und
Vertreter sowie der Vertretungen und Vertreter mit diplomatischem Status bei internationalen zwischenstaat-
lichen Organisationen zu verbessern;

13. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Ta-
gung einen Bericht vorzulegen, der Folgendes enthält:

a) Informationen über den Stand der Ratifikationen der in Ziffer 8 genannten Rechtsakte beziehungs-
weise der Beitritte zu diesen;

68 A/42/485, Anhang.
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b) eine Zusammenfassung der gemäß den Ziffern 10 und 12 eingegangenen Berichte beziehungswei-
se zum Ausdruck gebrachten Auffassungen;

14. bittet den Generalsekretär, etwaige Auffassungen, die er zu den in Ziffer 13 genannten Angelegen-
heiten zu äußern wünscht, in seinen Bericht an die Generalversammlung aufzunehmen;

15. beschließt, den Punkt „Prüfung wirksamer Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes und der
Sicherheit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Vertreter“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer neunundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 67/95

Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 14. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/470, Ziff. 12)69.

67/95. Dreißigster Jahrestag der Erklärung von Manila über die friedliche Beilegung von
internationalen Streitigkeiten

Die Generalversammlung,

davon Kenntnis nehmend, dass der 15. November 2012 der dreißigste Jahrestag der Erklärung von Ma-
nila über die friedliche Beilegung von internationalen Streitigkeiten ist, die von der Generalversammlung in
ihrer ohne Abstimmung angenommenen Resolution 37/10 vom 15. November 1982 gebilligt wurde,

unter Hinweis darauf, dass die Erklärung von Manila auf Initiative Ägyptens, Indonesiens, Mexikos,
Nigerias, der Philippinen, Rumäniens, Sierra Leones und Tunesiens und auf der Grundlage eines vom Son-
derausschuss für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen ausgearbeiteten Textes aus-
gehandelt wurde,

sowie unter Hinweis darauf, dass die Erklärung von Manila das erste Rechtsinstrument war, das die Ge-
neralversammlung infolge der Arbeit des Sonderausschusses verabschiedete,

ferner unter Hinweis darauf, dass die Erklärung von Manila eine wegweisende Erklärung über die fried-
liche Beilegung von internationalen Streitigkeiten ist, die auf der Charta der Vereinten Nationen, insbeson-
dere deren Artikel 33, aufbaut,

unter Hinweis darauf, dass der Internationale Gerichtshof das Hauptrechtsprechungsorgan der Verein-
ten Nationen ist,

1. würdigt die Erklärung von Manila über die friedliche Beilegung von internationalen Streitigkeiten
als konkreten Erfolg des Sonderausschusses für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Natio-
nen und begrüßt den dreißigsten Jahrestag der Verabschiedung der Erklärung;

2. fordert alle Staaten erneut auf, die Erklärung von Manila bei der friedlichen Beilegung ihrer inter-
nationalen Streitigkeiten nach Treu und Glauben einzuhalten und zu fördern;

3. legt allen Mitgliedstaaten nahe, den dreißigsten Jahrestag der Verabschiedung der Erklärung von
Manila mit angemessenen Aktivitäten zu begehen.

RESOLUTION 67/96

Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 14. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/470, Ziff. 12)70.

69 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vertreter der Philippinen im Namen des Vorstands im
Ausschuss vorgelegt.
70 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vertreter Ägyptens im Namen des Vorstands im Aus-
schuss vorgelegt.




